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Sitzungsvorlage 

 

 

Beratungsfolge Öffentlichkeits-

status 

Aufgabe 

Samtgemeindeausschuss nicht öffentlich Vorberatung 

Samtgemeinderat Schöppenstedt öffentlich Entscheidung 

 

 

Betr.: Ernennung des Herrn Dieter Borchers zum Ortsbrandmeister 

der Ortsfeuerwehr Groß Vahlberg unter gleichzeitiger 

Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis als stellv. 

Ortsbrandmeister 

 

Beschlussvorschlag:  

 

Gem. § 13 Abs. 2 des Nds. Brandschutzgesetzes vom 08.03.1978 wird 

der stellv. Ortsbrandmeister Herr Dieter Borchers auf Vorschlag 

der Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr Groß Vahlberg im Ein-

vernehmen mit dem Gemeindebrandmeister und nach Anhörung des 

Kreisbrandmeisters unter Berufung in das Beamtenverhältnis als 

Ehrenbeamter zum Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Groß Vahlberg 

auf die Dauer von 6 Jahren (vom 01.05.2008 bis 30.04.2014) er-

nannte. Die Dienstzeit als stellv. Ortsbrandmeister endet mit Ab-

lauf des 30.04.2008, so dass Herr Borchers aus dem Ehrenbeamten-

verhältnis zu entlassen ist.  

 

 

Berichterstatter/in:  

 

Begründung: 

 

Durch die Entlassung des Ortsbrandmeisters Kurt Bauch wurde 

gleichzeitig eine Neuwahl erforderlich. Von der Mitgliederver-

sammlung der Ortsfeuerwehr Groß Vahlberg ist am 02.02.2008 der 

bisherige stellv. Ortsbrandmeister Herr Dieter Borchers einstim-

mig für das Amt des Ortsbrandmeister gewählt worden.  

 

Herr Borchers hat bisher erfolgreich an folgenden Lehrgängen 

teilgenommen:  

 

 Grundlehrgang 

 Funklehrgang 

 Maschinistenlehrgang 

 Atemschutzgeräteträgerlehrgang 

 Gerätewartlehrgang 



 2 

 Truppführerlehrgang 

 Gruppenführerlehrgang I 

 Gruppenführerlehrgang II 

 Zugführerlehrgang I 

 Zugführerlehrgang II 

 

Die Ernennungsvoraussetzungen liegen daher vor. Die Zustimmungen 

des Gemeindebrandmeisters und des Kreisbrandmeisters werden ein-

geholt.  

 

Durch die Neuwahl zum Ortsbrandmeister ist gleichzeitig die Ent-

lassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis als stellv. Ortsbrandmeis-

ter zum 30.04.2008 erforderlich.  

 

 

 

Naumann 

Naumann 
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